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11  un die Magistrate und Kerren Würgormeister.
-wem in Ihrer Gemeinde etwa eintretenden Kartoffel-

A Gemeinde helfen, insbesondere für d:e ärmere
Bevölkerung. nächsten Ernte ein Mangel

Lten ist - S?e müssen dies durch Prüfung der Liste
^?? waiae Erkundigungen feststellen so müssen Sie sich
und twaige Landwirten und Händlern genu-
'«'/Litt L -° m,dM °°° de, Gemeinde

Ä 'nien für di- Städte -inkms-n, und
,S 'Ä bt“ Fall -intt-t-n, daß, wenn S,e Bedarf

es kann lur ^ v ^ann ist die Gemeinde verant-
h-L '« lls werde ich durch Enteignung helfen-

rum 15 April erwarte ich Bericht, daß in Ihrer
Gemeinde bis zur nächsten Ernte der Kartoffelbedarf sicher-
^LEenschwalbach . den 23. März 1915^ Der Königliche Landrat.

I , B - '- Dr . Jngenohl,  KrriSdeputierter.

I Futtermittelbestellung.
kann nur Bestellungen von Gemeinden, nicht von ein¬

zelnen Besitzern annehmen- Also auch die Landwirte, diebei
er Landwirtschaftskammer bestellt haben, muffen sich an ihre

Gemeindevorstände wenden- Diese bestellen dann bei mir.
® Die großen Kleiebestellungen stnd unmöglich zu befriedi¬
gen; während früher 30 pCt. an Kleie entstand, fallen jetzt
nur ca- 14 pEt- an.

Lavgenjchwalbach, den 22. März 1915.Der Königliche Landrat.
I . V.: Dr. Jngenohl,  Kreisdeputierter.

Biehseucheupolizeiliche Anordnung.
Nachdem unter dem Rindviehbestaade de« Karl Jung z«

Sahn die Maul - und Klauenseuche festgestellt worden rst.
lvtrv hierdurch auf Grund der 88 i8ff-  VichseuchengejetzeS
Dom 26. Just 1909 (R.-G.-Bl. S -519) mit Ermächtigung des
Herrn Reg.Präsidenten zu WteSbade« folgende« bestimmt:

I. Jür das verseuchte Hehöst.
In denjenigen Orten des Kreise« Uatertaunus, in denen

die Maul- und Klauenseuche amtlich festgestellt worden ist ober
»och amtl. festgestellt werden wird, bilden, solange keine andere
Anordnung getroffen wird, die verseuchten Gehöfte oder die
verseuchten Weiden den Sperrbezirk, für den alsdann folgende
Bestimmungen gelten.

8l . 1. Dre verseuchten Gehöfte werden gegen den Ver-
kehr mit Tieren und mit solchen Gegenständen, die Träger de«
Avstrckungsstoff» sein können, in folgender Weise abgesperrt:

a) lleber die Stätte oder sonstige Standorte der verseuch¬
ten Gehöfte, wo Klauenvieh steht, wird die Sperre
verhängt(8 22 Abs. I , 4 des Viehseuchengesetzes vom
26. Juli 1909 (RGBl- S . 519). Brfindet sich da»
Vieh auf der Weide, so ist die Aufstellung vorzu-
nehmen.

b) Die Verwendung derZ auf den Gehüsten befindlichen
Pferde und sonstigen Einhufer außerhalb der gesperr¬

ten Gehöfte ist gestattet, jedoch, insoweit diese Tiere
in gesperrten Ställen uvtergebracht stnd, nur unter
der Bedingung, daß ihre Hufe vor dem Berlaffen dev
Gehöfte desinfiziert werden.

c) Geflügel ist so zu verwahren, daß es die Gehöfte nicht
verlassen kann. Für Taube« gilt dies insoweit, al»
die örtlichen Verhältnisse die Verwahrung ermöglichen.

d) Fremde« Klauenvieh ist von den Gehöften fernzuhaltev.
e) Da« Weggeben von Milch aus den Gehöften ist ver¬

boten. Dse Abgabe ist zulässig, wenn eine vorherige
Abkochung oder eine andere ausreichende Erhitzung
(8 28 Abs. 3 VABG) stattgefunden hat. Für die
Abgabe von Milch an Sammelmolkereiev, in denen
eine wirksame Erhitzung der gesamten Milch gewähr¬
leistet ist, können von dem Herrn Reg.-Präsidenten
Ausnahme« zugelasftu werden.

f) Die Entsernung des Düngers au« den verseuchten
Ställen und die Abfuhr von Dünger und Jauche von
Klauenvieh aus den verseuchten Gehöften dürfe« nur
nach de« Vorschriften des 8 19 Abs. 3, 4, Anlage A
zu VAVG. für da« DeSinfekttonSverfahren erfolge«.

g) Futter- und Streuvorräte dürfe« für die Dauer dev
Seuche nur mit meiner Erlaubnis, und nur insoweit
au« den Gehöften auszeführt werden, al« ste nach¬
weislich nach dem Orte ihrer Lagerung und dev Art
de« Trankport» Träger de« AnsteckuugSstoffs nicht
sein können.

h) Gerätschasten, Fahrzeuge, Behältniffe und sonstige
Gegenstände müflen, soweit ste mit den kranken oder
verdächtigen Tieren oder deren Abgängen in Berührung
gekommen stnd, dksi«fiziert werden, bevor sie au« den
Gehöften herausgebracht werden. MilchtranSportge-
fäße stnd nach ihrer Entlehrung zu desinfizieren(ß
154 Abs. 1c, 8 168 Abs. l e VABG.

i) Wolle darf nur in feste« Säcken verpackt au» den
Gehöften ausgeführt werden.

k) Von gefallenen seuchenkravken oder der Seuche ver¬
dächtigen Tiere sind die veränderten Teile einschließ¬
lich der Unterfüße samt Haut bi« zum Fesselgelenke,
de« Schlunde», Magens und Darmkanal« samt Inhalt,
sowie des Kopfes und der Zunge unschädlich zu be¬
seitigen. Häute und Hörner stnd nach ß 160 Abs. 4
BABG. zu behandeln.

Erleichterungen von diesen Vorschriften stnd nur au« zwingen-
den wirtschaftlichen Gründen und nur mit Genehmigung de»
Herr« Minister« zulässig.

2. Die Stallgänge der verseuchte» Ställe der Gehöfte, die
Plätze vor den Türen dieser Ställe und vor den Eingängen
der Gehöfte, die Wege an den Ställen und in den zugehörigen
Hofräumen sowie die etwaigen Abläufe au» den Dungstätten
oder den Jauchebehälteru sind täglich mindesten» einmal mit
dünner Kalkmilch zu übergießen. Bei Frostwetter kann anstelle
de« Uebergießevs mit Kalkmilch Bestreuen mit gepudertem
frisch gelöschtem Kalk erfolgen.

3. Die gesperrten Stelle (Standorte) dürfen abgesehen von
Notfällen ohne ortspolizeiliche Genehmigung nur von den im
8 154 Abs. la VABG. bezeichnet«« Personen betreten werden.
Personen, die in abgesperrtev Ställen verkehrt haben, dürfen
erst «ach vorschriftsmäßiger Desinfektion da» Seuchengehöft
verlassen.



4 . Zur Wartung de- Klauenviehs in den Gehöften dürfen
Personen nicht verwendet werden , die mit fremdem Klauenvieh¬
in Berührung kommen.

5 . Das Abhalten von Veranstaltungen in den Seuchenge¬
höften , die eine Ansammlung einer größeren Zahl von Per¬
sonen im Gefolge haben , ist vor erfolgter Schlußdesinfektion
(§ 175 VAVG .) verboten.

6 . Ich behalte mir vor , auch auf den an den Seucheuge-
Höfte« vorbeisühreuden Straßen Beschränkungen des Transports
und der Benutzung von Tieren jeder Art anzuordnen.

8 2 . An den Haupteingängen der Seuchengehöfte und an
den Eingängen der Ställe oder sonstigen Standorten , wo sich
seuchenkrankes oder der Seuche verdächtiges Klauenvieh befindet,
find Tafeln mit der deutlichen und haltbaren Aufschrift „Maul-
und Klauenseuche " leicht sichtbar anzubringen.

In dringlichen Fällen kann die Benutzung der Tiere zum
Zuge sowie der W -ideganz durch die Ortspolizeibehörden ge¬
stattet werden.

8 3 . Für die Sperrbezirke gelten folgende Beschrän¬
kungen :

a) Sämtliche Hurd : stad festzulezen . Der Festlegung ist
das Führen an der Leine und bei Ziehhunde « die
feste Anschirrung gleich zu erachten . Di - Verwendung
von Hirtenhurden - zur Begleitung von Herden und
von Jagdhunden bei der Jagd ohne Leine wird je¬
doch gestattet.

b) Schlächtern , Biehkasterierern sowie Händler » und an¬
deren Personen , die gewerbsmäßig in Ställen ver-
kehren , ferner Personen , die eia Gewerbe im Umher-
zichen auSübev , ist daS Betreten aller Ställen und
sonstiger Standorte von Klauenvieh im Sperrbezirke,
dergleichen der Eintriit in die Seuchengehöfte verboten.
I « besonders dringlichen Fällen kann die Ortspoltzei
behörde Ausnahmen zulassen

c) Dünger und Jauche von Kleinvieh , ferner Gerät¬
schaft -« und Gegenstände aller Art , die mit solchem
Vieh in Berührung gekommen siad , dürfen aus dem
Sperrbezirke nur mit ortspolizeilicher Erlaubnis unter
de» polizeilich anzuordnenden Vorsichtsmaßregeln aul-
gesührt werden.

d ) Die Einfuhr von Klauenvieh in den Sperrbezirk sowie
daS Durchtreiben von solchem Vieh durch den Bezirk
ist verboten Dem Durchtreiben von Kwuenvieh ist
das Durchfahren mit Wteverkäuergespannen gleichzu¬
stellen . Die Einfuhr von Klauenvieh zur sofortigen
Schlachtung 'kann von mir unter der Bedingung gestattet
werden , daß die Einfuhr zu Wagen erfolgt . Die Ein¬
fuhr von Klauenvieh zu Nutz- oder Zuchtzwecken ist
nur im Falle eines besonders dringenden wirtschaft¬
lichen Bedürfnisses mit Genehmigung drS Herrn Re¬
gierungs -Präsidenten zulässig.

e) Die Ver - und Entladung von Klauenvieh auf de«
Eisenbahn und Schiffsstationen im Sperrbezirk ist
verboten . Ausnahmen hiervon können von mir zuge¬
lassen werden . Die Vorstände der vom Verbote be-
troffenen Stationen find von den Ortspolizeibehörden
zu benachrichtigen.

II. Allgemeines
§ 4 . In den Seucheorten wird verboten:

a) Die Abhaltung von Klanenviehmärkteu , mit Ausnahme
der Schlachtoiehmärkteu in Schlachtviehhöfen , sowie
der Austrieb von Klauenvieh auf Jahr - und Wochrn-
märkte . Diese- Verbot hat sich auch auf marktähnliche
Veranstaltungen zu erstrecken.

b) Der Handel mit Klauenvieh , auch derjenige mit Ge¬
flügel , der ohne vorgängige Bestellung entweder außer¬
halb des Gemeindebezirks der gewerblichen Nieder-
lasiung des Händlers oder ohne Begründung einer
solchen statifindet . Als Handel im Sinne dieser Vor-
schrist gilt auch das Aufsuchen von Bestellungen durch
Händler ohne Mitführen von Tieren und das Auf¬
käufen von Tieren durch Händler.

c) Die Veranstaltung von Versteigerungen von Klauen¬
vieh . DaS Verbot findet keine Anwendung auf Vieh-
Versteigerungen auf dem eigenen nicht gesperrten
Gehöfte des Besitzers, wenn nur Tiere zum Verkauf
kommen , die stch mindestens 3 Monate im Besitze des
Versteigerers befinde« .

d) Die Abhaltung von öffentlichen Tierschauen mit
Kleinvieh.

e) DaS We ;geben von nicht ausreichend erhitze
(8 28  Abs . 3 BABG ) aaS Sammelmolk -rein,
landwirtschaftliche Betriebe , in denen Klauenvieh *j
halten wird , sowie die Verwertung solcher
deu eigenen Viehbeständen der Molkerei , f-rĝ A
Entfernung der zur Ablieferung der Milch *
Ablieferung der Milchrückfiänd « benutzten Gcfätz. ^
der Molkerei bevor sie desinfiziert sind
Abs 1 Nr . 9 , 10 der Anweisung für das
tionSversahren , Anlage A zu BABA .).

Ausnahmen von de« Verboten deS Ads 1 können .
sonderen dringenden Fällen zugelaff -n werden . Etwgize ^
träge find an mich zu richten.

Ich behalte mir vor , die Ausdehnung oben bezeig
Verbote noch auf weitere Teile des Kreises auszudehve« £
bald daS notwendig erscheinen sollte . Eine derartige A»^
wird dann im KceiSblatt veröffentlicht.

III. Desinfektionen
8 5 . 1. Die Ställe oder sonstigen Standorte der krank

oder verdächtigen Tiere sind zu desinfizieren , die HuaiüjWg,
Gebrauchs -, sowie sonstigen Gegenstände , von denen anzunch^
ist, daß sie den AnsteckungSstrff enthalren (8  19 Abs. 4 ^,
der Anweisung für daS DeS'.nfektionSverfahren ) stad z„ ^
infizieren oder unschädlich zu beseitigen . Ferner ist eine ^
infektion der durchzes uchten und sonstigen Ti .re , die j,
Seuchenstall untergebracht waren , vorzuvehmen . Der beaaittz
Tierarzt hat dic Desinfektion abzunehmer.

2. Auch die Personen , die mit den kranke» oder v-rdächtj^
Tierei in Berührung gekommen find, haben sich zu desinfizier

3 . Von der Desinfektion kann abgesehen werden : H
a) wenn eS sich nur um der Ansteckung verdächtig

Klauenvieh in seuchmfreien Gehöften handelt;
b) für Ställe in Seucheogehöften , in denen nur der

st ckung verdächtiges Klauenvieh gestanden hat, fo|
diese- nach Ablauf der im 8 176 unter b B .-A.-?
angegebenen Frist seuchenfret brfundrn worden ist.
IV. Aufhebung der Schuhmaßregeln.

8 6. Die vorstehend avgeordneten Schutzmaßregelni
nicht eher aufgehoben werden , als bis das Erlöschen k
Seuche durch bat Kreisblatt bekannt gemacht worden ist. U
Seuche gilt als erlösche« wenn

a) sämtliches Klauenvieh des Seuchevgehöfte » gefalle«, §>
tötet oder entfernt worden ist, oder

b) bim en 3 Wochen nach Beseitigung der kranke«
seucheoverdächtigea Tiere oder nach amtStierärztl
Feststellung der Abheilung der Krankheit eine Neu«,
krankuig nicht vorgekomme «, und

c) in beiden Fällen die Desinfektion vorschriftsmäßig a»
geführt und durch den beamteten Tierarzt abgevommeust

V. Schkußbestimmung.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage ihrer Beröffeotli

im Kreisblatt für den UntertaunuSkreiS in Kraft.
VI. Strafbestimmungen.

8 7 . Zuwiderhandlungen gegen dis vorstehenden Best!»
mungen unterliegen den Strafvorscheiften der 88  74 - ' '
einschließlich des Viehseuchengesetzes vom 26 . Juni 1
(R .-G .-Bl S . 519)

Lavgenschwalbach , deu 23 . März 1915.
Der Kgl . Landrat.

I . B . : Dr . Jngeuohl,  Kreiidepnti

Ans Grund der BuadeSralSbekanutmachnna über Bona»
erhebuogen vom 2 Februar d . JrS . — R . G . Bl . S . 54 —ß
für den 27 . März 1915 eine Vorratserhebung über Malz m!
Malzkeime in dem Umfange ougeordnet worden , daß alle ~
räte au Malz und Malzkeimen von mehr als einem D
zentuer zu ermitteln sind, wobei jedoch die Vorräte von Mal
und Malzkeimen  getrennt angegeben werden müssen.

Ich ersuche, die nötigen Anordnungen umgehend treffe« !>
wollen und dafür Sorge zu tragen , daß das Endergebnis st
deu dortigen Bezirk bis spätestens zum 3 . April d.
dem Kaiserlichen Statistischen Amt Hierselbst mitgeteilt wird.

Im Einzelnen bemerke ich noch, daß ein besonderer 8«
Hebungsmuster nicht vorgeschrieben ist, und daß die Verpflicht««!
zur Anzeige der Bestände durch öffentliche Ausforderuvg i«d«
jeweiligen ortsüblichen Form bekannt zu machen ist. Nebenh«
wird es stch aber empfehle «, Betriebe , bei denen solche Borrst
zu vermuten sind, besonders zu befrage «, z. B . Mälzerei^
Brauereien , mit Darrmalz arbeitende Brennereien , ~



, 0net Art , sowie Getreide - und Futtermittelhär dler
ff^ i « ich der Genosserschoiten . Vorräte , die sich am Sttch-
^ ^ auf dem Transport befinden , sind unverzüglich nach dem
tft0e ' »Dti dem Empfänger anzuzeigen . Die Einzelanmel-
6" ^ HotIg denen hervorgeht , wer die Vorräte in Gewahrsam

wo *" 18 ^ ^finden , bitte ich sorgfältig aufbewahren

^ ^ Berlin , den 19 . März I9t5.
Der Minister des Innern . I . A.: von Ja r o tzl y.

Zur Kenntnis.
Die Maststcate und Gemeindevorstände des Kreise» ersuche

•a  um die argeordneten Feststellungen . Ueber das Ergebnis
' InÄe ich mir bis zum 29 . d. Mts . Mitteilung zu machen.

Walz und Malzkeime müssen getrennt angegeben werden.
Langenschwalbach,  den 23 . März 1915

Der Königliche Landrat.
V . J .: Dr . Jsngenohl,  KreiSdeputierter.

Der Weltkrieg.
»Konstantinopel,  22 . März . (Ctr . Fckf.) Kaiser

Wilhelm fandte, der „Fr . Ztg ." zufolge , an Enver Pascha
^ Glückwunschtelegramm für die glänzenden Erfolge an den

Dardanellen, worin er auch Enver Pascha bittet , dem tapferen
Kommardanten der Befestigungen an den Dardanellen , Djawid
«ascha , ebenfalls feine herzlichsten Glückwünsche übermitteln zu
Wolle«' DaS kaiserliche Telegramm schließt mit den Worten:

Wge Gott auch ferner mit uvsere « Waffenbrüdern sein !"
" * Berlin,  23 . März (WTB . Nichtamtl .) Wie die Kriegs-
reitung des „Berl . Lok Anz." meldet, erhielt Prinz Eitel
Friedrich , der als Brigadekommandeur im Westen steht, den
Olden Pour le merite.

* London,  22 . März . (Nichtamtlich .) Die „ Times"
schreibt in einer Kritik deS amtlichen englische« Berichts über
dar Gefecht bei Neuve Chapelle : ES war ein Sieg , aber ein
sehr kurzstiliger. Der amtliche Bericht betont nur den Sieg,
verschweigt aber die Kosten . Wir mußten durch mühsame
Rechnung aus den Verlusten fcst4ellen , daß bei Neuve Chapelle
o,d St . Elvi anscheinend 200 Offiziere gefallen sind, über 300
verwundet wurdm und daß die Mannschaft große , noch unbe-
karote Verluste erlitten hat . E « ist auch nicht versucht
worden, die furchtbaren Schwierigkeiten darzulegen , die uns
roch erwarten . Das Bild war ganz in Hellen Farben ge-
halte«. Es machte den Eindruck , daß wir den Feind schlagen
könnten, wann und wo wir wollen . Die richtige Art , unserem
Volke über das Vorgehen bei Neuve Chapelle zu berichten,
wäre völlige Offenheit gewesen . Man hätte sagen sollen, daß
wir etwas , wenn auch sehr wenig , erreicht haben , und daß
da« Ergebnis der Anstrengungen wert war , die Truppen auch
mit großer Tapferkeit gefachten habe «, daß aber der Preis
aaßerordevtlick hoch war.

* London,  23 . März (WTB.  Nichtamtlicb ) Die englische
Verlustliste gibt für den 16 , 17 und 20 . März 72 Offiziere
als gefallen, einen all gestorben , einen durch einen Unglücks-
fall umgkkommen, ferner 119 als verwundet und fünf als
vermißt an.

' Amsterdam,  23 . März (WTB . Nichtamtl .) „ Telegraaf"
meldet aus Berge « op Zoom , die Deutschen haben ein englische»
Flugzeug heruntergeschvffen.

* London,  23 . März . (WTB . Nichtamtlich ) Der Dampfer
Foncord " auS Whitby ist bei dem Leuchtschiff „Royal Sovereign"
torpediert worden . Die Besatzung von 26 Manu wurde in
Dover gelandet.

* Pari », 23 . März . (Nichtamtl . Wolff-Tel ) Agencr
Hava» meldet : Am Montag Abend um 9 Uhr wurde infolge
Sichtung eine» Zeppelins  ein neuer Alarm in Paris ge¬
schlagen. Borkehrungsmaßnahmeu wurden getroffen und die
Beleuchtung gelöscht. — ES stellte sich jedoch heran », daß nur
ein Zeppelin in die Nähe von Pari » gekommen war , ohne die
Stadt selbst zu berühren ; er warf Bomben übe « Bille»
ToterelS ab. Um 10 Uhr wurde der Alarmzustand aufgehoben.

* Basel,  23 . März . (WTB . Nichtamtl .) Nach hier vorlie-
«enden Nachrichten meldet die Turiner Zeitung „Jl Moments"
aus Sa « Remo : Seit einiger Zeit stellten sich mehrere Hundert
französtscher Deserteure bei den italienischen Grenzbehörden mit
der Bitte ein, auf itallenischem Boden gelaffen zu werden , und
«klärte«, nicht mehr in dem französischen Heere dienen zu

wegen des furchtbar aufreibenden Dienste » in den
Schützengräben und wegen der schweren Verluste , die ihnen die
«kutsch«« fortgesetzt, besonder » mit ihrer Artillerie , beibrachten.

* Wien,  23 . März (Ctr . Bln .) Ans Budapest wird gerwl-
det : Honvedmtnister Hazai hat über den Fall von Przemysl
im Klub der Arbeiterpartei u. a . gesagt : Die Anzahl der
Verteidiger  in der Festun ; betrug höchstens5000  Mann
einschließlich der Industriearbeiter . Ueber die Zahl des russi¬
schen Heeres sind auch die übertriebensten Gerüchte im Umlauf
gewesen. Es waren dort 60000 bis 80000 Russen.  Die
übrigen wurden gruppenweise von dort wegdlrigtert . Wi -:
müffen auch weiter Vertrauen zu unserem Heere haben und
können ungebrochenen Mutes der Zukunft entgegensehen.

*)  za » ge » sch« all »« ch 24. März . Freitag , den 26 . d. Mts .,
ist die Königliche Kreis - und Forstkasse wegen Verlegung des Kassen¬
lokals geschlossen.

Meldung der obersten Heeresleitung.
W . T . B . Großes Hauptquartier , 24 . März . (Amtlich .)
In der Champagne fanden nur Artilleriekämpfe statt . —

Im Priesterwalde nordwestlich von Pont a Mousson wurde
der Feind , der uns einen Geländegewinn streitig zu machen
suchte, znrückgeworfen . Erneute feindliche Angriffe nordöstlich
von Badonviller und am Reichsackerkopf brachen in unserem
Feuer zusammen . Am Hartmannsweilerkopf wird z. Z . wie¬
der gekämpft.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Unsere nördlich von Memel verfolgenden Truppen machten

bei Polangen 500 Russen zu Gefangenen , erbeuteten 3 Ge¬
schütze und 3 Maschinengewehre und jagten dem Feinde
viel geraubtes Vieh , Pferde und sonstiges Gut ab-

Bei Laugszärgen , südwestlich von Tauroggen und südöst¬
lich von Mariampol wurden russische Angriffe unter schweren
Verlusten für den Feind abgeschlagen . Nordwestlich von
Ostrolenka scheiterten mehrere russische Angriffe . Hier nahmen
wir dem Feind 20 Offiziere , über 2500 Mann und 5 Ma¬
schinengewehre ab . Auch östlich von Plock mißlangen meh¬
rere feindliche Vorstöße.

Das deutsche Heer zollt herzlichen Dank der tapferen
Besatzung von Przemysl , die nach 4 opfervollen Monaten
der Verteidigung nur der Hunger niederringen konnte.

Berlin,  24 . März . (WTB . Amtlich .) Bei den Kämpfen
nördlich Memel haben unsere Seestreitkräfte die Operationen
von See aus unterstützt . Dabei wurde am 23 . März vor¬
mittags Dorf und Schloß Polangen beschossen und im Laufe
des Tages die Straße Polangen -Libau unter Feuer gehalten.

Der stellv . Chef des Admiralstabs : Behnke.

* Berlin,  24 März . (WTB . Amtlich ) Der Komman¬
dant S . M . S „Dresden " , der mit der Besatzung des Schiffe»
an Bord eine» chilenischen Kreuzer » in Valparaiso eingetroffeu
ist, berichtet dienstlich folgende » :

Am 14 März , vormittag » kam S . M . S . „Dresden " zu
Anker in der Kumberland -Bucht der Jvsel Juan FeruandeS.
Hier wurde da» Sch 'ff von dem englischen Kreuzer Kent , Glas¬
gow und dem Hiliskreuzer Orama angegriffen . Der Angriff
erfolgte an » einer Richtung , nach der S . M S . „Dresden nur
ihre Dkckgeschützeverwenden konnte . — „Dresden " erwiderte
dar Feuer bt» alle verwendbaren Geschütze uad 3 Munitions¬
kammer « unbrauchbar gkworden waren . Um zu verhindern,
daß das Schiff den Feinden in die Hände st l, wurden Vorbe¬
reitungen zum Versenken getroffen und gleichzeitig ein Unter-
Händler auf die Glasgow gesandt , der darauf hiuwie », daß
man sich io neutralen Gewässern befindet . —

Da „Glasgow " trotz dieses Hinweises den Angriff fort-
fetzen wollte , wurde S . M S . „Dresden " gesprengt und ver¬
sank um 11 Uhr 15 Min . mit wehender Flagge , während die
Besatzung drei Hurras auf S . M . den Kaiser ausbrachte.
Hiernach ist die von englischer Keite gebrachte Darstellung , daß
S . M . S . „Dresden " unter Hissen der weißen Flagge kapitu¬
liert habe , nicht zutreffend.

Der stellvertretende Chef de» AdmiralstabeS:
Behnke.



Wiesbadener Wiehhof -MarklSerichk.
vom 22. März 1915,
Preis pro 160 Pfd, Lebend| Schlach!»

gewicht
Mk. Mk,

55- 58  92 - 102

52—56 89- 95
00- 00  00 - 00

48- 50 84- 90
00- 00 00- 00

45—49 90—96

00- 00 00- 00
00 - 00 00 - 00

Ochsen:
o) vollfletschtge, ausgemästele, höchst. Schlachtwenes,

1 die noch nicht gezogen haben ungeiochtes
b) junge, fleischige, nicht ausgemastete u. altere

ausgemästete
c) mäßig r ährte junge, gur̂ genahrte altere .

uSgewachs., höchsten SchlachtwerteS
-üngere

Mörsen und Küne:  E

.».wickelte Färsen
a sgemästete Kühe und wenig gut ent-

aelte jüngere Kühe und Färsen
.naßig genährte Kühe und Färsen

mMere ^Mast- und beste Saugkälber.
geringere Mast- und gute Saugkälber.
geringere Saugkälber @ĉ a je:
n) Mastlämmer und jüngere Masthämmel
geringere Masthammel und Scka^ ^ ^ . . . -

n\  nnllsletstbiae Schweine v . 80 — 100 Kg . Lebendgew.
a) vollstet,cylge 80 ^ Lebendgew.

" 100 —120 Kg . Lebendgew.
£1 " „ von 120- 150 Kg. Lebendgew.

e) Fettschwetneüber ^ ^ Kĝ ebendgewicht̂ ^ ^ Kühe"213,
Kälber 489, Schafe 4, Schweine 1065.

65- 67 108- 112
58- 60 97- 100
50- 54 88- 90

00 00

75—79 96- 100
68—72 90 - 96
74—76 96—100
00- 00 00—00
00- 00 00 - 00

Solz-Versteigerung.
an 8 USlts .. vormittag » 9Dienstag , den 30 . d. Ms ., vormittag » 9 Uhr , wer-

den in hiesigem 'Stadlwalde Distrikt „Busemach" :
3 Stück Fichteustavgen 2. Kl-,

123 n n 3>  "
345 n H 4 . w

550 » 5* »
51 Rmtr. Eicheu Scheit,

173 9 „ -Kuüppel,
61 Buchen-Scheit,

141 „ -Knvppel,
\ Weichholz.Knüppel,
3 Nadel -Knüppel,

61 tt Eichen-Reiserkuüppel,
4640 Stück Buchin-Wrlln,

'S LS . w--d* .«.

°^ SUchm»,«°ch. M. E ^ Mra,.
Vorschuß - u. Credit - Verein^

zu Langenschwalbach
eingetragene Genossenschaft m. beschränkter Haftpflicht.

Der Verein nimmt Spareinlagen von Jedermann an
und zahlt für alle Einlagen bei täglicherVerzmsung

'S VI.
56

Pr :ma

Schellfisch, Cabliau,
Merleans und

Backfisch.
553 Iranz Knab.

BP Hüte 33
werden garniert und «mgear-
beitet ber billigster Berechuung

Auguste Kraft,
529 Adolfstr. 19.

Ein Bursche
von 14 bi» 17 Jahren sür
landwirlschastliche Arbeiten ge-
sucht. Zu erfragen in d. Exped.
de» , Aar -Botev ". 523

Dickwurz
zu verkaufen.

Wilh . Lang,
544 Schmiedemeister.

Kirchliche Anzeige '
für Donnerstag , 25 . März,

abend» 8 Uhr
KriepSbetstunde
Herr Dekan Boell.

Schöne Ferkel
zu verkaufen bei

Wilhelm Lang,
516 Schmiedemeister.

Danksagung.
Für die vielen Beweise herzlicher Anteilnahme

bei dem Hinscheiden urs -r-r teuren , nnvergkßliche,.
nun in Gott ruhende« Verstorbene« sagen wir an
dieser Stelle allen unseren herzlichsten Tank.

Insbesondere danken wir noch den barmherzigen
Schwestern für ihren liebevollen Be .starfl» und den
verehr!. Juugfrauen für da» ehrenvolle Geleite.

Langenschwalbach.  de » 23 . März 1915.

547  Isamilie Wach.

Bereinigte Volks- und Realschule
zu Langenschwalbach.

Da « neue Schuljahr beginnt Montag , den 12 . April.
Die Aufnahme der schulpflichtig werdenden Kinder ersttz,
vorm 'ttagS 9 Mr . Dabei ist d-- Impfschein vor zulege». U
auSwä . t» geborenen Kadern auch der Geburtsschein >

Tie Verpflichtung zum Schulbesuche beginnt für du jrvigx,

Kinder, welche b?s ji St . März ^ >5 da« sechste Lebersjch .
vollendet haben. Außerdem können "° ch solche Kinder amge-
nommen werden, die genügende körperliche und geistige E°l-

Wickelung ausweisen und bi» zum 30 . September da» sechtzi
Lebensjahr zurückiegcn. En ärztliche» Zeugnis wird mdiese«

^ °^ Kinder d̂ie^ in ^die Realschule eiutreten sollen, wolle wo¬

bei dem Unterzeichneten ««melden .̂ ^ ^ ^ itung.
548 3 ' V - - Gräf.

bei

Holz-VersteMrung.
Samstag , den 27 . d. Mts ., nachmittags l Uhr,

werden aus hiesigem Rathan « :
72 Rmlr KteferN'Scheit - u . Kuüppelho >z

aus verschudenen D -strikten. distriktweise versteigert.
Worn , den 23 . März 1915.

Der Bürgermeister:
549 Leiter.

Oberförsterei Erlenhof.
Der am 15 . d. Mts in Holzhausen a. d. Heide abge

halteue Holzverkauf ist genehmigt.
550

Empfehle mein Lager in fertig » . . . ,

Geschirren für Pferde «. Rmdvuh
sowie alle Stallutenstlien.

Wnterkummete stet, fertig r»m Einpassen.
140  Wh Weichet.

94 6 Sattlermeister.

2 Wohnungen
je 2 Zimmer u Küche zum
l . April oder später zu ver-
mieten.

Nähere » durcki
Khr . Walher,

551 Ryeivstcaße 7.

AM - Ab 1. Aprii oder auch
früher sind in meinem Hause die

Wohnungen
de» 1- und 2. Stocke», nebst
Laden mit Wohnung zu ver-
mieten.

Gmil Lang . Bäckerei,
445 Adolsstr. 67.

Eiu gut
möbl. Zimmer

zu vermieten.
464 Adolsstr. 2.

Futterzucker
mit 5°/o Häcksel vermischt
Mk. 14 — per Ctr. mit §
ab hier offeriert

W . Dernbach,
552 Zollhaus

Klavierstimmer
empf. sich zum Repariere",D
Stimme » von Pianos z«
Preiseu . Off. u. 5l0a.  d . M'-

6{

ki
de!
im

ki
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